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Beilage 33. j
Jurisdictions-Reglement wie es in Ansehung der Königlichen >!

Lathen - Hvbs - Cves - und Leibgewinns - Güter in dem ;
Herzogthum Eleve, Fürstenthum Meurs, und Grafschaft i
Mark gehalten werden und die Land- Jurisdictions- und
Lathen - Gerichte, dabey verfahren sollen. De Dato Berlin, I;
den 20. December 1779. |

Wir Friedrich von Gottes Gnaden, König von Preu¬

ßen rc. u. Thun kund und fügen hiemit zu wissen: Nachdem seit !

einiger Zeit, in Ansehung Unserer, in dem Herzogthum Ceeve, Für- !
stcnthum Meurs und Grafschaft Mark, vorhandenen sogenannten

Leibgcwinns- Hobs- Coes- und Lathen - Güter, bei derselben Ver¬

pfändungen und Veräußerungen, auch wenn darüber Prozeß einstan¬

den, zwischen den Land-Gerichten und den Haupt-Pächtern, als an¬

gestellten Lathen - Richtern verschiedene Jurisdictions - Streitigkeiten

obgewaltet, Und durch dergleichen OoIIisiones aber, auf der einen

Seite Unser höchstes Interesse nicht anders als gefährdet worden, und

daraus Verdunkelungen entstehen müßen, dahingegen auf der andern ,

Seite aber, der Lauf des Rechts gehemmt worden. So haben wir,

um dergleichen Jnconvcnienzicn vorzubeugen, und auch zu Aufhelfunz

sonstiger, bei Behandlung der, aus obbeschriebcnen Gütern, fließende»
Rcvcnücs sich eingcschlichcnen Mißbräuche, und damit darunter eine

bessere Ordnung erhalten werde, ein ganz bestimmtes Jurisdictions-

Kegleinent, wie die Land - Jurisdictions- Lathen - und Hobs-Gerichte,

bey vorbeschriebenen Gütern zu Verfahren haben, zu entwerfen »i,

Gnaden befohlen. si
Wir verordnen und setzen demnach Mit Aufhebung aller der in- [

tu!tu jurisdictionis vorhin emanirten Verordnungen hierdurch fest,
daß

I.

Weil nach der uralten, schon durch des Herzogs Wilhelm zu

Cleve Verordnung vom I3ten Octobris >556 bestätigten Verfassung

in dortiger Provinz für sich allein bestehende sogenannte Lathen-

Gerichte angeordnet gewesen, vor welchen nach der Amts-Ordnung

des Herzogs Adolph, vom Jahre 1431. und der eben gedachten Ver¬

ordnung des Herzogs Wilhelm und den, diesen beigefügten Articuln,

wie au», so weit diese nicht hinreichen, Nach den beschriebenen Lathen-

Rechten des Bischofs-Hofes zu Xanten nicht nur alle die Bchändi-

gungen vorgenommen, Und die Jura des Dominii directi rcspiciret,
sondern auch diese Güter realiter afsicirendc Contracte angefertiget

worden, es auch fürs künftige in Unserm Herzogthum Cleve und

Fürstenthum Mccrs, bei dieser alten Einrichtung, in Unserer Grafschaft
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Mark aber/ bei der daselbst hergebrachten Gewohnheit, und beschrie¬

benen HofeS-Rechte fernerhin verbleibe, dergestalt und also, daß im

Herzogthum Eleve und Fürstenlhum Moers die jedesmalige Haupt-

Pachter, von denenjenigen Renteicn und Schlütereien, worunter

solche Hofesrührige Güter sortircn, und nach den Anschlägen denen-

sclben beigelegt sind, als Lathen-Richter mit dem Erblathen, die alS
Assessores von jeher den Lathen-Richtern beigeordnet gewesen, di«

Lathen-Gerichte ausmachen, in Ansehung der Grafschaft Mark es aber

in Ansehung des Hofes-Gerichte, bei der bisherigen Verfassung und

Einrichtung verbleiben, und diese Lathen - und Hofes - Gerichte, alle

Gewinnungen und Behündigungen vor sich ziehen, die Briefe darüber

ertheilen, die gewöhnlichen Laudemien-Gelder, Pachte, Zinsen und

übrige Praestationen, wie solche sonst Namen haben mögen, erheben,
und überall solchergestalt die llura des Dominii directi in Unserm

höchsten Namen, den introducirtrn Rechten und bekannten alten Ob-

servantz gemäß, zu exerciren befugt sein sollen, als wozu selbige hier¬
durch besonders authoristret werden, und allen Land- und andern

Gerichte» hicmit inhibirt wird, sich keincsweges davon zu mcliren,

oder sich der nur beschriebenen Actuum, in mindesten anzumaßen.
Dabei

ist.

festgestellt wird, daß dieses obbeschriebener maßen cvnstituirte Lathen-

und Hofes - Gerichte quoad officialia lediglich der Krieges - und Do-

maincn - Eammcr zu Eleve und Krieges- und Domaincn'-Cammcr-

Deputation zu Hamm, subordiniert bleiben, und bei dencnselbcn, in

sofern es die Verwaltung des Amtes concerniret, oder daß sie darin

«xcediret, die Leibgewinns - Träger wider das Herkommen, bei Erle¬

gung der Leibgcwinns- oder BehäNdiguNgs - Jurium beschweret, und

diese sonst unnütze Weitläufigkeiten und Difficultate» verursacht haben,
nur allein in Anspruch genommen werden können und dürfen.

Dahingegen gedachte Krieges - und Domainen-Cammer und Cam-

mer-DeputatioN, besonders aber die Departements-Räthe, bei Berei¬

fungen der Rent- und Schlütereien dahin zu sehen haben, daß die

Lathen- und Hofes - Gerichte in allen Stücken legaliter verfahren,

Unsers höchste Interesse aufs beste wahrnehmen, Berdunkelungen, so

viel an ihnen ist, zu verhindern suchen, zu dem Ende ordentliche und

deutliche BehaNdigungs-Protükolle abhalten, auch, was sonst bei ihnen

vorgehet, jedesmal treulich rcgistriren und besonders die Hände und

Leiber in das Erbgewinns-Register mit aller Genauigkeit eintragen
und verrichten. Damit aber M.
die Actus dieser Lathen - und Hofes-Gerichte um so mehr stdem

haben, und solche um so zuverlässiger in ihren Amtsverrichtungen zu

Werke gehen, Und man versichert sei, daß sie der Erwartung des
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Publici ein Genüge thun: So sollen die Lathen- und Hofes-Richter,
bei Antretung ihres Amts, das ist, wann Wir die Uebcrtragung der
Renk- und Schlütereien in Pacht genehmigethaben, und der Haupt-,
pacht-Contract ausgefertiget ist, mit nachstehendem Eide, welcher in
Clev - und Meursischen vor der Krieges» und Domainen-Cammer zu
Eleve, und in der Grafschaft Mark, vor der Krieges- und Domainen»
Cammcr -Deputation zu Hamm, geleistet werden muß, sich verbinde».

Ich St. 9t. schwöre zu Gott dem Allmächtigeneinen leiblichen Eid,
daß, da Seine Königliche Majestät, mir die Rentci 9t, in Pacht zu
übertragen geruhet, und mir damit zugleich die Stelle und Amt eines
Lathcn - Hofes - Richters übertragen und conferiret worden ist, ich
Hbchstgedachtcr Sr. Königl. Majestät von Preußen, meinem allergnä-
digsten König und Herrn und Dero Höchstem Königlichen Hause, neu,
hold und gewärtig sein, besondersDero Höchstes Interesse, in An¬
sehung der, unter dieser Rentei soclircnden Leibgcwinns - Güter, auf
alle Weise zu erhalten und zu befördern suchen, die davon auskom¬
mende Laudemicn-©clbct, Pächte, Zinsen, Gewinn-Gelder, Sterbe-
Gülden und dergleichen, so wie selbige aus den alten Behändigungs-
Briefen und Registern constiren, oder sonst bekannt sind, treulich
berechnen, und nicht gestatten will, daß den Besitzern solcher Güter
oder den Leibgewinns - Trägern, bei aVinnrniiuulion, weder darunter
ungebührlichnachgesehen, noch selbige darin irgend übersetzet werden;
jedoch, daß ich, nebst den zur Seite gesetzten Assessoren bei den Ge¬
winnungen, den hergebrachten Rechten und Gcwohnhciren,die ich mir
fleißig bekannt machen werde, gcniüß verfahren, und selbige mit aller
Legalität und Aufrichtigkeitwahrnehmen, dabei ordentliche Protokolle,
in ein besonderes Buch abhalten, und die zu Buchsetzung der gewon¬
nenen Hände und Leiber, mit aller schuldigen. Genauigkeit verrichten,
und mich in allen, wie es einem treuen rechtschaffenen Lathcn-Hofs-
Richter gebühret, betragen will, So wahr mir rc. jc., welchen Eid

IV.
mit den nöthigen Abänderungen, die Assessores ebenfalls zu leisten,
verbunden sind, und hat der jedesmaligeDepartemenlt-Raths fleißige
Erkundigung einzuziehen, ob die Assessores oder Erblathcn - Scheffen,
so oft dergleichen angesetzet worden, gehörig von den Lathcn - und
Hofe - Gerichten in Eid und Pflicht genommen, und zu dem Dienst
angewiesenworden. Weil aber

V.
unumgänglich nothwendig ist, zur Conservatio» Unserer Gerechtsamen,
an den oft crwchnten Gewinnrührigen Gütern, und zu Verhütung
künftiger Verdunkelungenderselben, daß die Lathcn- und Hofes-Gerichte
selbst genau von derselben Anzahl, Qualität, und wann solche ver¬
fallen, aufs genaueste unterrichtet sind: So ist jedes derselben Gerichte
schuldig, von Publikation dieses Reglements an eine ganz accurate
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und zuverläßige Aufnahme von den sämmtlichen in seinem Juris-
dictions - Distrikt belcgenen Hobsrührigen Gittern und Stücken aus
den vorhandenen alten Protocollis, und sonstigen Nachrichten zu
machen, demnächst solche in ein ordentliches gebundenes Erbgewinns-
Register, gleich den bei den ordentlichen Gerichten eingeführten Lager-
Büchern dergestalt einzutragen, daß in der

Itcn Colonne der Name des Guts, worin es bestehe, und wo es
belegen? In der

2ten Colonne der Name des zeitigen Possessoris, und der sämmt¬
lichen Hände oder Leiber, mit Bemerkung der Zeit und des
Tages, da die Gewinnungen geschehen.

3ten der ohngefehre Werth des Guts.
sten, welche, und wie viel darauf consentirte Schulden haften,

und quo die solche eingetragen worden?
5ten wie viel jedesmal bei den Gewinnungen und Ammanuationen,

an Imudeniien - Pachten oder Zinsen rc. an die Renthen, und
löten was auf solchen Fall, an Juribus bezahlt worden? stehen,

welches Gewinns - Register
VI.

stets bei dem Haupt-Pächter, als in dessen Behausung das Lathen-
Gericht zusammen kommt, in der Renthei - Registratur verwahret,
dahingegen, wo Lathen- und Hofes-Secretaricn vorhanden, von diesen
sowohl die Eintragung in die Leib - Gewinns-Bücher eigenhändig ge¬
schehen, als auch die Protocolla und sonstige Registraturen, von ihnen
allein geschrieben, und von dem Lathcn- und Hofes-Gericht demnächst
bloß unterzeichnet werden müßen, bleiben sollen, jedoch sonst von ihm
dem Lathcn- und Hofes-Richter allein, nicht das geringste, ohne
Beisein der Assessoren darin eingetragen, oder geändert werden darf.
Letztere müßen auch nebst dem Lathen- und Hofes - Richter, die Be-
händigungs - Briefe mit unterzeichnen, doch, wenn den Lcibgewinns-
Trägern und Amma'nuatis Quittungen über die Praestationis gege¬
ben werden müßen, soll solche der Lathcn - und Hofes-Richter allein,
mit Ausschlicffung der Assessoren ausstellen können. Dahingegen, wenn
den letzteren, die Muth-Zettel oder Scheine, zur neuen Gewinnung,
zu ihrer Sicherheit ausgefertiget werden, das ganze Lathcn - oder
Hofes-Gericht, solche mit zu unterzeichnen, und deren Richtigkeit mit'
zu attesti-ren hat, wie denn

VII.

der Lathen - oder Hofes - Richter, ohne Assistenz der zugeordneten
Assessorum und für sich allein schlechterdings mit Bestände nichts
vornehmen darf, sondern, falls sich die Leibgcwinns-Träger bei ihm
melden, oder sonst was zu suchen haben, auf die Zusammenkunft des
Lathen - oder Hofes - Gerichts, welche alle Quartal geschehen muß,
wieder vorzubescheiden hat, da denn in Consessu judicii die Sache

8
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vorgenommen werden» und nebst den Wehänkigungenselbst geschehen
soll. Wenn nun

VIII.
die Eigenthümer oder die Leibgcwinns - Träger in solche Umstände
kommen, daß sie genöthigt sind, Gelder zu »egotiircn, und auf die
Gewinnrührigen Güter Schulden zu contrahiren: So hat, da selbige
als seuda impropria den Rechten nach, behandelt werden, in An¬
sehung derselben keine Verpfändung anders statt, als die, mit dem
LehnhcrrlichenConsens, welchen das Lathen- oder Hofes-Gericht in
Unserm Name» zu ertheilen hat, authorisirt wird, geschiehet. Ju
dem Ende muß ein solcher Oontrabcntc sich bei demselben melden,
und geziemend um den Consens ansuchen, welcher, falls das Gut nicht
schon auf die Halste des zu Buch stehenden Werths, verschuldet ist,
niemalen versagt werden darf, sondern ohne alle Difsicultäten, das
Lathen- oder Hofes-Gericht solchen unter seiner Hand und Siegel,
jedesmal ertheilen, von dem Lathen- und Hofes - Gerichte aber, in
dessen Register oder Lagerbuch, sofort bei dem Gut oder Stück, so
verpfändet werden soll, notiret und eingetragen werden muß. Mit
diesem erhaltenen Consensu, hat sich der Contrahente , sodann wei¬
ter bei dem ordentlichenGericht zu melden, und von demselben die
Obligation selbst, welche dem Consens originaliter beigefüget werden
muß, expediren zu lassen. Damit hierunter nichts versäumet werde,
so werden die Land- und andere Gerichte bei Fünf Rthlr. Strafe zur
Ober - Brächten - Casse und außerdem sub poena siullitatis , jedoch
mit Vorbehalt des Regresses, gegen das Judicium, so die Obligation,
ohne vorher beigebrachten Consens des Lathen- oder Hofes-Gerichts,
ausgefertigt, und eingetragen hat, befehliget, keine Obligation auf
dergleichen Gcwinnrührige Güter, eher anzufertigen, noch in dem
Grund- oder Hypothequen - Buch einzutragen, bevor der Consens des
Lathen- oder Hofes - Gerichts , nicht in Originali beigebrachtworden
ist. Da auch

IX.
nach der jüngsten Hypothequen- Ordnung, ein jedes Civil-Gericht
gehalten, bei den, in den Hypothequen- und Grund-Büchern einge¬
tragenen Immobilien, derselben Qualität mit zu bemerken, so werden
selbige hierdurch von neuem angewiesen, dieser Vorschrift, auch in
Ansehung der Gewinnrührigen Güter, ein Genüge zu thun, und deren
Qualität mit in dem Grundbuch zu nötiren, damit selbige um so
eher dadurch in den Stand gesetzet werden, bei Verpfändungen, und
allen denen Fallen, worin diesem Reglement zu Folge, die Concur-
rentz des Lathen- oder Hofes - Gerichts nothwendig ist, die Posses-
sores an selbige zu verweise», auch i» casu distractionis, in den
Edictalibus, die Beschaffenheit des seil gebotenen Guts, dem -Publik»
bekannt machen zu können. Um dabei um so sicherer zu gehen, so
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sollen den Land- und anderen Gerichten, die Designationes der saiNlnt-
lichen gewinnrührigen Stücken, cum pertinentiis und der darauf schon
eingetragenenconsentirten Schulden, cvmmunicirctwerden, »ach deren
Einhändigung gedachte Gerichte, unter welchen nur beschriebenen
Güter liegen, bei FünfRthlr. im Unterlaffungs-Fall, verbunden sind,
sämmltiche diese Güter, mit Bemerkung der Qualität und Größe, in
das Grund- und Hypothcqucn-Buch, jedoch das erstemal ohncntgelt-
lich einzutragen, und zugleich die darauf zur Zeit der Eintragung
bereits haftende Schulden, als welche in den vorgebauten Designa¬
tionen specifice bemerkt werden sollen, mit zu cnrcgistrircn.

Wenn nun durch diese Verfügung allen Verdunkelungen genüg¬
same Vorsehung geschiehet, und verhütet wird, daß die Güter nicht
so sehr mit Schulden oncriret werden, und wenn selbige als caducirt
a» Uns verfallen, die darauf consentirte Debita derselben Werth nicht
ganz absorbiren; So wird ferner hierdurch verordnet, daß

X.
bei vorkommendenErbschafts - Gefallen und Theilungen, falls von
diesen gewinnrührigen Gütern, darunter mit welche zu dem Nachlaß
gehören, es sei nun, daß der ganze Jmmobilar-Nachlaß aus derglei¬
chen Gütern allein bestehet, oder selbiges nur einen Theil daran aus¬
macht, die Lathen- oder Hofes-Gerichtesich davon ganz und gar nicht
mclircn, sondern die Direction, in allen Erbschafts - Sachen, den
Land- und andern Gerichten, welchen solche den Rechten nach zukommt/
ferner überlassensollen, indem die Lchns-Qualität eines Gutes, dar¬
unter kein besonderes Forum constituiren kann, sondern selbige ob
connexilatem vor das Gericht, vor welches das Allode- und übrige
Im- und Mobiliar-Vermögen gehöret, als das Forum Hereditatis
gezogen werden müßen, und davon nicht separiret werden können.
Nicht weniger müßen die sonst zu treffende Contracte, als Verkaufun-
gen, Vertausch- und Verschenkungen, von den Judiciis - Ordinariis
fernerhin geschehen, weil in Beurtheilung derselben, und der Forma-
lien, es auf die Kenntniß des Rechts mit ankommt; jedoch sollen die
Land - und andern Gerichte, in allen diesen Fallen, den Consensum
alienandi, von den Lathen - und Hofes - Gerichten, vor Expedition
des Contracts beibringen lassen, damit die Lathen- und Hofes-Gerichte,
auf solche Art von Veränderung der Fossessoren genugsam insormi-
ret, und in Stand gesetzt werden, ihre Erblathen-Bücher darnach zu
ergänzen. Ferner dürfen

XL
die Haupt-Pachter, oder die Lathen - und Hofes-Gerichte, wenn über
das gcwinnrührige Gut, ein Streit entstehet, und solcher rechtlich
erörtert werden muß, sich darin keine Cogniiion anmaßen, indem, da
sie nicht mit vercideten Rechts-Gelehrten besetzt sind, ihne keine Ju¬
risdictio Contentiosa zugestandenwerden kann, sondern in allen den
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Fällen, wenn eS zur Kluge kommt, und Li« moviret wird, und sel¬
biger auch realiter das Gut afficiret, bleibt die Instructio» des Pro¬
cesses, und dessen Deciston ganz allein den ordentlichen Gerichten, und
behalten selbige die Vollstreckungder Judicatorum ohne Concurrenz
der Lathen-Gerichte,welchen aber vom Ausgang des Froeessus jedes¬
mal gehörige Nachricht, von dem Land - und andern Gerichten, gege¬
ben werden muß.

XII.
Wenn über die Qualistcation und Legitimation der Hände zu den

Gewinnrührigcn Gütern, Beschwerden entstehen, müßen darüber bei
der Cammer per rnodrnn simplicis querelae Vorstellungen geschehen,
und von derselben darauf, dem Befinden und vorkommendenUmstän¬
den nach verfüget werden. Wenn aber der Querulant sich bei der
Verfügung der Krieges, und Domainen-Cammer nicht beruhigen, und
sein versagtes Recht behaupten will, soll ihm der Weg Rechtens, bei
der Regierung gestattet werden. Wenn

XIII.

hingegcntheil die Frage entstehet, ob ein Gut für verfallen, und
cadücirt zu achten: So sollen weder die Larhen- oder Hofes - noch
andere Civil-Gerichte, sich darüber eine Cognition zueignen, sondern,
wenn der Besitzer oder Eigenthümer auf solchen Fall, bei der Lathcn-
Bank, sich zu einer Amande nicht freiwillig ofs.-'.et, und Wir den
begangenen Fehler nicht condoniren, und den Privations - Rechten
nicht renunriren: So soll, wie es sich von selbst versteht, die Kriegcs-
und Domainen-Cammer, wenn ihr von den Lothen- oder Hofes-
Gcrichten angezeiget worden, daß ein Gut verfallen, den Advocatum
Ilse! instruircn, pro Fiseo die Caducirung mit dem Eigenthümer
rechtlich auszumachen. Und da Fiscus nach dem Codice in allen
Processen, sein formn privilegiatum bei der Regierung hat, und
solche daselbst ausgeführet werden müßen, so gehöret auch die Jn¬
struction und Deciston eines solchen Privations-Processes dahin, und
muß bei derselben die Klage übergeben werden. Ehe aber die Klage
introduciret werden kann, muß das Lathen- oder Hofes-Gericht, von
den Umständen pflichtmaßigan die Cammer berichten, welche nach vor¬
hergegangener Anfrage, bei Unserm General- Directorio, den Advoca¬
tum Fisci gehörig und gemessenst zur Anstellung der Klage zu in¬
struircn hat. Was nun

XIV.
die Veräußerungen dieser HofeSrührigcn Güter anlanget, so ist billig
darunter ein Unterschied zu machen, welche modo voluntario geschehen,
und die, so ob Concursum Creditorum seu ob pignus excquenduin
veranlaßt werden müßen, da denn im erster» Fall, die Lathen - und
Hofes - Gerichte, wenn die Eigenthümer der Güter, bei ihnen den
Kauf anzeigen, oder, wenn in Erbthciluugcn selbige ad eruendum
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verum pretium öffentlich angehangen werden , allerdings die Licita»

tion zu thun befugt fein, und die von ihnen getroffene freiwillige

Verkaufe und Adjudicalionen autboritatem judicialem haben sollen,

jedoch dergestalt, daß die Eigenthümer nicht dabei eingeschränket sind,

sondern die freiwillige Veräußerungen, sie geschehen auch publiff*,
bei den ordentlichen Gerichten als den Foris rei sitae, vornehmen

und bestätigen lassen können, in welchem Fall aber-die Land» und

andere Gerichte bei Fünf Rthlr. Strafe verbunden bleiben, so wie oben

§, 10. schon verordnet ist, den neuen l’ossessor, dem Lathen ° oder

Hofes-Gerichte sofort bekannt zu niachcn. Dahingegen
XV.

in allen Distractionibus necessariis, es geschehen solche bei Mino¬

rennen von den Pupillen - Eollcgiis, oder von den Gerichten ob

Concursum Creditorum, oder in exccutioncm judicatorum, wie

auch Immissionen, die Direction und Veranlassung davon, denen

Gerichten, worunter die Güter gehören, allein verbleiben, und die

Lathen- oder Hofesgcrichte, weil es dabei, ratione Citationis, liqui-

dationis, et praeferentiae inter Creditores, wie auch rationo Prae¬

clusionis auf eine ordentliche Justitz - Pflege ankommt, worauf die

Lathen- und Hofes-Gerichte nicht vercidet sind, davon schlechterdings,

ganz und gar abstrahircn müssen. Und wenn
XVI.

in diesen Distractions- Fällen auf gehörige Licitationes, dann, dem

Meistbietenden das Gut adjudieiret werden muß: So haben die Ge¬

richte nicht allein in dem Adjudications-Söesdjeibe, den neuen Käufer

zur Gewinnung, wenn solche geschehen müße, und keine Hände zu

Buche stehen, anzuweisen; des Endes dann das Lathen- oder Hofes-

Gericht in der im §. IX. gedachten Specifikation, zugleich mit aus¬

zudrücken hat, ob gewonnen werden muß, oder ob noch Hände, und

wie viel zu Buche stehen, und in welcher Zeit gewonnen werden

müße, sondern das Judicium Adjudicans ist, bei 10 Rthlr. Strafe

zur Oberbrüchten-Caffe, in jedem Contraventions-Fallc, auch schuldig,

copiam vidi matam des Adjudications - Scheins, dem Lathen- oder

Hofes - Gerichte, auf des Ankäufers Kosten, zu commnniciren, damit

letzteres ebenfalls davott instruirt wird, und im Stande,sei, in An¬
sehung der Behändigung, das nöthige zu verfügen und wahrzunehmen.

Jedoch darf dieses nicht eher, die, auf das gewinnrührige Gut

consentirte, und in dem Lcibgewinns - Register eingetragene Debita

löschen, als bis der Ankäufer, durch eine originale und in forma

probante ertheilte Quittung oder Attest, des judicii rei silao nach¬

gewiesen, daß die Kaufgelder völlig bezahlt worden. Da endlich aber
XVII.

bie Lathen - und Hofes - Gerichte bishero die Expeditionen der Ces-

sioucn, Obligationen, und der Contracte gehabt, und nun, da diese
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»gn den Judiciis ordinariis besorget werden sollen, selbige ganz na¬

türlich auch die Expeditions, Jura, nach der Sportul-Lar» nehmen:

So dürfen die Lathcn- und Hofes-Gerichte, weil durch dieses Regle¬

ment, die Lelbgewinns - Güter nicht beschwert werde» sollen, fürs

künftige von den Contractcn auch keine Sportuln weiter fordern, und
sollen die Jura, die bei dergleichen Jurisdiclions-Aetibns, die Erbla-

then, Scheffen, und ein Lothen-Secretarius, wo derselbe ist, gehabt,

weil sie dabei nichts zu thun haben, fürs künftige cessiren; jedoch

verbleiben dem Haupt-Pachter die gewöhnliche Jura als Lothen- oder

Hofes - Richter, pro Consensu alienandi, seu oppignorandi, et pro

actibus cessionis et obligationis bei der Siegelung der Dvcumente,

die er sonst gehabt; wie dann auch die Lathen - und Hofes - Richter,

sowohl, als Scheffen und Secretarii die hergebrachte Jura, für die

Ammanuationes, und was selbige sonst für die Administration der

Lehnherrlichen Gerechtsame, an Etnolumenieu gen offen, fernerhin
behalten.

Schlüßlich t> fehlen Wir Unsere» Regierungen zu Cleve und Mocrs,

tmgleichcn Unserer Krieges- und Domaincn -Cammer zu Cleve, und

Cammer-Deputation zu Hamm, wie auch allen Land- Jurisdictions-

Lathen- und Hofes - Gerichten im Hcrzogthum Cleve, Fürstenthum

Meurs und Grafschaft Mark, diesem Reglement in allen Punkten

aufs genaueste nachzukommen, darauf zu halten, und in keine Wege

zu gestatten, daß demselben zuwider gehandelt werde.

Urkundlich haben Wir dieses Jurisdictions - Reglement Allerhöchst

eigenhändig vollzogen, und mit Unserm Köuiglichen Jnsiegel bedrucken

lqffeg, So geschehen und gegeben zu Berlin den 20ten December 1779.

v. Blumenthal. v. Münchhausen. v. Schulenburg. v. Gürne.

v. Gaudi. v. Heinitz. v. Michaelis,

Beilage 34.
Verordnung über das Gehörig- und Eigenmachen der Märki¬

schen Unterthanen. 1522.

Cleve op Gudcsdach na dem Sonndach Jubilate 1522.

Johann Hertz auch zu Cleve und Guylge, zu demBcrgc,

Greve zu der Marck und zu Ravensberg rc.

L. G. Wy werden Bericht, wie Unse Undcrdaencn Unsers Lantz

van der Marck sich vast die eine hier die andere dar, gchoerich ind

cygen mackcn, und Uns darmcde wie U beweist, mercklich an Unser

Hoichheit krcyntkci! ind afbreken selben, so Uns dan sulr als ghy ver¬

merkt niet lydelich; s^s Unse irste ind hocchste Bcvell, dat ghy in
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